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STELLUNGNAHME DES FE-NETZ E.V. ZUM VERBOT DER EIZELLSPENDE 
& FORDERUNGEN AN DEN GESETZGEBER 

Bielefeld | 02.02.2021 

Der gemeinnützige Verein FE-Netz e. V. ist die deutsche Vertretung von Familien nach Eizell-
spende, auch Familien nach Embryonenspende zählen zu unseren Mitgliedern. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten eine Familie zu gründen und wir treten für eine Gleichbehandlung 
zu anderen Formen der Familienbildung mit Hilfe DriƩer ein. 

Legalisierung der Eizellspende 

Wir fordern die Legalisierung der Eizellspende in Deutschland analog zur Sa-
menspende, die verbindlich gesetzlich durch ein Fortpflanzungsmedizingesetz 
geregelt werden muss. Folgende Aspekte sind hierbei zu berücksichƟgen: 

1. Staatlich geführtes Spenderinnenregister 
Wir brauchen ein staatlich geführtes Spenderinnenregister, welches über jede in Deutsch-
land durchgeführte Eizell-/ Embryonenspende informiert werden muss. Die Daten müssen 
den Kindern, die aus Eizellspende entstehen, nach allgemeinverbindlich festgelegten Regeln, 
zugänglich sein. 

Darüber hinaus fordern wir ein europäisch geführtes Spenderinnenregister, um das Recht 
auf Kenntnis der eigenen Abstammung, auch bei Eizellspenden außerhalb Deutschlands zu 
wahren. Die Daten müssen den Kindern, die aus Eizellspende entstehen, nach allgemeinver-
bindlich festgelegten Regeln, zugänglich sein. 

2. Wahrung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung 
Kinder, die nach einer Eizellspende geboren werden, haben das Recht auf Kenntnis ihrer eige-
nen Abstammung. Sie sollten durch gesetzliche Regelungen (Spenderinnenregister), bei 
Wunsch, umfassenden Zugang zu den Daten ihrer Spenderinnen erhalten. 

Mit Einwilligung der Spenderin sollte ein gegenseiƟges Kennenlernen möglich sein, sollte 
das Kind diesen Wunsch äußern. Vor Kontaktaufnahme sollte auf Wunsch eine psychosoziale 
Beratung in Anspruch genommen werden können.  

Des Weiteren sollte es dem Kind ermöglicht werden, Kenntnis über Halbgeschwister zu er-
halten. 

3. Freistellung der Spenderinnen 
Wir brauchen die Freistellung der Eizellspenderinnen von Unterhalts- und sonsƟgen Sorge-
rechtsverpflichtungen. 
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4. Regelung der Elternschaft nach Eizellspende 
Die Wunscheltern sollen nach Geburt des Kindes auch dessen rechtliche Eltern sein. Eine An-
fechtung sollte sowohl durch die Spenderin als auch die Wunscheltern ausgeschlossen sein. 

5. Beratungsangebot 
Ein Beratungsangebot für Eizellspenderinnen und Wunscheltern sollte verpflichtend vor der 
Behandlung angeboten werden. Das Angebot sollte niederschwellig erreichbar und kosten-
frei sein. 

6. Festlegung der Höchstzahl für Eizellspenden pro Spenderin 
Wir benöƟgen eine gesetzlich geregelte Höchstzahl der Spenden pro Eizellspenderin.  

Die Eizellspenderin sollte auf Wunsch über die Anzahl der Geburten informiert werden. 

7. Regelung einer angemessenen Aufwandsentschädigung der Eizellspenderinnen 
Um eine Kommerzialisierung der Eizellspende in Deutschland zu verhindern, muss die Auf-
wandsentschädigung gesetzlich geregelt werden. 
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Erläuterungen unserer rechtlichen Forderungen: 
FE-Netz konzentriert sich aktuell auf 2 Hauptziele: 

 Ziel 1: Die Legalisierung der Eizellspende in Deutschland. 

 Ziel 2: Das Recht von Kindern, die mit Hilfe einer Eizellspende entstehen, auf Kenntnis 
ihrer HerkunŌ umsetzbar machen. 

Zu Ziel 1: Die Legalisierung der Eizellspende in Deutschland. 

Das Fortpflanzungsrecht ist im Grundgesetz verankert. Um das Grundgesetz außer KraŌ zu setzen, be-
nöƟgt der Gesetzgeber schwerwiegende Gründe, die das Grundgesetz oder sonsƟge Verfassungsgü-
ter gefährden. 

Die Gründe, die vor 30 Jahren im Embryonenschutzgesetz zum Verbot der Eizellspende geführt ha-
ben, sind heute nicht mehr aktuell, sondern tatsächlich widerlegt. 

Eines der Hauptargumente war die Sorge, dass die „gespaltene MuƩerschaŌ“ zu Schäden bei dem 
Kind führen würde, dieses ist heute durch Forschung im Ausland eindeuƟg widerlegt. Auch die Un-
gleichheit zur männlichen Samenspende, bei der eine mögliche „gespaltene VaterschaŌ“ nicht zu ei-
nem Verbot führte, ist im Jahr 2021 nicht zu rechƞerƟgen. 

Die ArgumentaƟon, dass eine Eizellentnahme durch einen operaƟven Eingriff und mit vorheriger Hor-
mongabe zu gefährlich sei, entspricht nicht mehr der heuƟgen Praxis. RepräsentaƟve Studien aus 
dem Ausland zeigen, dass die Behandlung der Spenderinnen deutlich schonender als vor 30 Jahren 
und nicht mit schwerwiegenden Risiken für die Spenderin verbunden ist. Auch wird von der deut-
schen Gesetzgebung billigend in Kauf genommen, dass Spenderinnen in Ländern, die nicht den medi-
zinischen Standard wie Deutschland haben, genau diesen Risiken ausgesetzt sind. 

Die Gefährdung von MuƩer und Kind durch das Übertragen von unverhältnismäßig vielen Embryonen 
gleichzeiƟg, die in manchen Ländern immer noch angewendet wird, kann mit einer Legalisierung der 
Eizellspende verhindert werden. Die gesundheitlichen Risiken bei einer SchwangerschaŌ durch Eizell-
spende müssen klar kommuniziert werden, die ärztliche Behandlung sollte hierbei auch das Alter der 
Empfängerin berücksichƟgen, da mit zunehmendem Alter die gesundheitlichen Risiken für MuƩer 
und Kind zunehmen. 

Der Gesetzgeber soll für alle Beteiligten einen rechtssicheren Rahmen schaffen, der den heuƟgen 
Kenntnissen der medizinischen Behandlungen im Bereich der Eizellspende entspricht. 

Da es sich bei der Eizellspende rechtlich gesehen um eine Organspende handelt, sind die bereits be-
stehenden Lebendorganregeln einzuhalten. 

Um einer Kommerzialisierung der Eizellspende und Ausbeutung der Spenderinnen entgegenzuwirken, 
sollte eine angemessene Aufwandsentschädigung festgesetzt werden. Erfahrungen im Ausland zei-
gen, dass Spenderinnen als HauptmoƟv altruisƟsche Gründe für die Spende ihrer Eizellen angeben. 
Aufgrund der Komplexität und Dauer der Behandlung, sollten die Spenderinnen angemessen 
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finanziell entschädigt werden. Auch das gleichzeiƟge Angebot des „sozial freezing“ ihrer eigenen Ei-
zellen, könnte auf Wunsch der Spenderin, angeboten werden. 

Zu Ziel 2: Das Recht von Kindern, die mit Hilfe einer Eizellspende entstehen, auf Kenntnis ihrer Her-
kunft umsetzbar machen. 

Hierbei müssen auch die bereits durch Eizellspende entstandenen Kinder in den Fokus gestellt wer-
den. 

Aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland sehen sich Paare gezwungen ins Ausland zu gehen, um 
dort eine Eizellspende in Anspruch zu nehmen. Da in den meisten Ländern die Eizellspende anonym 
angeboten wird, nimmt man den daraus entstehenden Kindern die Möglichkeit, ihr verfassungsrecht-
lich garanƟertes Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung einzufordern. Damit gefährdet das heuƟge 
Verbot der Eizellspende indirekt das Kindeswohl, indem es in Kauf nimmt, dass Kindern Rechte vor-
enthalten werden, die sie nach deutschen Recht haben. 

Wir brauchen ein staatlich geführtes, unabhängiges Spenderinnenregister, welches über jede in 
Deutschland durchgeführte Eizell- Embryonenspende informiert werden muss. Des Weiteren sollte 
ein gesetzlich formuliertes Recht auf Kenntnis über die Daten der Spenderin formuliert werden, so 
wie es bereits für AdopƟvkinder vorliegt.  

Die Daten müssen den Kindern, die aus Eizellspende entstehen, nach allgemeinverbindlich festgeleg-
ten Regeln, zugänglich sein und sollten eine Auĩewahrungsfrist von 100 Jahren haben. 

Um den Spenderinnen die Tragweite ihrer Spende bewusst zu machen, sollte vor jeder Spende eine 
psychosoziale Beratung angeboten werden, diese sollte durch unabhängige Berater staƪinden. Hier-
bei sollte auch der Aspekt einer eventuellen Kontaktaufnahme des durch die Spende entstandenen 
Kindes, themaƟsiert werden. 

Ein gegenseiƟges Kennenlernen von Spenderinnen und Wunscheltern sollte, bei beiderseiƟgem Inte-
resse, möglich sein. 

Darüber hinaus sollten die durch Spende entstandenen Kinder die Möglichkeit haben über mögliche 
Halbgeschwister zu erfahren. Für die Offenlegung dieser Daten sollte sich das Halbgeschwister vorab 
einverstanden erklärt haben. Allen an der Eizellspende beteiligten Personen sollte eine psychosoziale 
Beratung angeboten werden, welche kostenlos und niederschwellig erreichbar sein sollte. 

Darüber hinaus fordern wir ein europäisch geführtes Spenderinnenregister, um das Recht auf Kennt-
nis der eigenen Abstammung, auch bei Eizellspenden außerhalb Deutschlands zu wahren. 

 


